
#ST# Inserate a .
Nro. 5

Samstag, den 9. Dezember 1854.

[1] Bekanntmachung,
Mit Zuschrift vom 2. dieß ersuchte der päbstliche Geschäfts-

träger bei der schweizerischen Eidgenossenschaft den Bundesrath
um Auskunft, ob fich nicht ein gewisser Antonio G ad di
Exrolaui aus Forli, im Kirchenstaate, gegenwärtig in dex
Schweiz aufhalte.

Die Polizeibehörden der Kantone, so wie die Staats- und
Gemeindskanzleien werden daher ersucht, allfallige Auskunft
iiber den genannten Excolant mit Beförderung an die unter-
zeichnete Stelle einsenden zu wollen.

Bern, den 1. Dezember 1854.
Die schweizer ische Bundeskanzler

[2] Bekanntmachung.
Zufolge Bundesrathsbeschlusses kann mit dem Jahx 1855

die eidg. Gesezsammlung nunmehr unabhängig vom Bun-
desb la t te durch die resp. Postämter, oder auch direkte duxch
die Expeditiou des Bundesblattes bezogen werden.

Der Preis eines jeden bxoschirten Bandes der genannten
Gesezsammlung ist auf d x e . Franken herabgesezt, und das
Bundesblatt, dem immer noch die neu erscheinenden
.Geseze und Verordnungen beigegeben werden, kostet
wit Anfang des künftigen Jahres bloß vier Franken, und
zwar po r to f re i in dex ganzen Schweiz.

Befiellungen sowol auf Bände dex Gesezsammlung als
'oes Bundesblattes können das ganzeJah r hindurch ge-
macht werden, und zwar füx das Bundesblatt bei allen Post-
ämtern, sür die Gesezsammlung aber bei der Expedition des
Bundesblattes.

Bern, den 1. Dezember 1854.
Die schweizerische Bundeskanzlei.

[3] Bekanntmachung.
Es wird hiermit zux össentlichen Kenntniß gebracht, daß

der Bundesrath füx diejenigen schweiz. Kunst- und Jndustriegegen-

Schweizerisches Bundesblatt.



.^65
stände, welche an die Ausstellung nach Paris gesendet werden^
die s. Z. zollfreie Rükkehx nach der Schweiz bewilligt hat.

Um diefe Begünstigung f. Z. ansprechen zu können, habe.̂
die schweiz. Aussteller bei der Ausfuhr der Artikel Freipäss^
zu lösen, und fich dafür an diejenige Zolldi^ektion zuwenden,
in deren Gebiet die Zollstätte gelegen ist, über welche die
Aus^ und Wiedereinfuhr stattfinden soll, wo fie gleichfalls
uähern Aufschluß über das anzuwendende Verfahren erhalte^
werden.

Die verehrl. schweiz. Zeitungsreda^tionen fin^ gebeten,
vorstehende Bekanntmachung in ihre Blätter aufnehmen z^
wollen.

Bern, den 30. November 1854.
Das schweiz. Handelt- uud Zoll^

departe.^eut .

.̂̂ sch î.̂ nn^n.
^nn..̂ .̂ ..̂ e.̂  ohne ^ute ^eumundsz.^^ifs^ .^nne^

nicht berü^sichti^t werden.)

...̂ .̂  ̂ .̂ .e.

1) Einnehmer der
^ebenzollstätte
^^n^en, Kantons
..^afel-^a.^dschaft.

2) Kopist bei de..
e^dg. Zentxalzoll-
direction.

..̂ a r̂e^^e.̂ ..̂ .

Fr. 200 und
8 ^ Bezugs-
provision aufder
Roheinnahme.

Fr. 1200.

Bei der Direktion de.̂
l. schweiz. Zollgebiets
in Bafel, bis zum 23..
d. Mts.

^Bei dem eidg. Ha..̂
dels^ und Zolldeparte-
ment, bis zum 18..
d. Mts.

1) .Briefträger in
Neuenburg.

.Bundesblatt. Jahrg. VI. Bd. III.

Bei der Kreispost-
dixektion in Neuen-.
burg, bis zum 15..
Dezember nächsthin.

51

Fr. 800.

.̂̂ ^ .̂
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^aeante Stelle.

2) P o st h a l t e x in
Reterscheu, Kts.
Zürich.

3) P o st h a l t e x in
Aire-la-ville, Kts.
Genf.

4) P v st h a^l t e x in
Versoix, Kantons^
Genf.

5) P o Commis auf
dem Hauptpost-
bureau in Zürich.

Ja^res^aIt.

Fr. 380.

Fr. 300.

Fr. 360.

Fr. 780.

Anmeldung.

Bei der
direction in
bis zum 15.
nächfihin.

Bei der
Direktion in
bis zum 15.
nächsthin.

Kxeispost^
Zürich,
Dezember

^
Kreispost-
Gen f ,

Dezember

idem.

Bei der
dixektion in
bis zum 19.
uächfihin.

Kxeispo^
Zürich,
Dezember

.̂ .̂ eizerisch.... Nationalvo^stchtska^e.

^ Bekanntmachung.
Die .̂ubseribeuteu dieser Anstalt werden erinnert, daß mit

nächstem er^em Januar die Jahresbeiträge pro 18.̂ 5 fällig
.^erdeu.

Dex Verwaltungsrath hat angeordnet, da^ der Einzug
reicht ferner den Kantons- oder .Bezirkseinziehern übertragen
^erde, sondern die Beiträge im Sinne der Statute^ direkt
au die

.^r^t^n .̂ ^r s.̂ .̂ eizeris.̂ ...n ̂ ^io^l^or^^t^^
^ in Bern

einzusenden seien. Demgemäß haben die Subseribenten bei
eigener Ver.^twortlich.^eit, sowie zu Vermeidung von Kosten
und ...llfällig sonstiger Folgen, ihre Gelder por to f re i nu.̂
in gesezlichen groben Silbersorten, neuex eidg. Währung, ad
die genannte Direktion zu übexmach^n, indem die b.shexiger.
HH. Einziehex angewiesen find, keine Zahlungen odex Zusen^
dungen anzur.ehmen.
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Es wird gleichzeitig aufmerksam gemacht, daß auf alleu

Einzahlungen, welche uach dem 15. Januar einlangen, gemäß
^. 20 der Statuten ein Verspätungszins vom 1. Januar hin-
weg zu 5 Prozent entrichtet werden muß.

Dagegen werden die Subseribenten benachrichtigt, daß der
h. Regierungsrath vou Bern unterm 13. November abhin
folgenden Beschluß gefaßt hat..

„Den ^. 18 und 19 der Statuten fei die Geltung und
„Wirksamkeit nur in ^folgender modifizier Fassung ferner
Zugesichert.. ..

„„Den Subferibenten auf Jahresbeiträge, ..̂ ren Versicherte
„„noch leben, ^nd welche noch durch keinen der in den Sta-
..... tuten vorgesehenen Fälle ihre Rechte ganz oder theilweise
^„verwirkt hab^n, steht es frei, die künftigen Jahreszahlungen
„„noch zu leisten oder nicht. Wer diese Jahreszahlungen in
„„Zukunft nicht mehr leisten will, hat dieß spätestens bis 1.
^„Apxil 1855 gegen die Direktion der Anwalt schriftlich zu
..„..rklären. Auf diese Erklärung hin wird, wenn sie recht-
„„zeitig erfolgt ist, für die betreffenden Subskribenten das
„„bisher Eingezahlte „bei der Liquidation ihrer Ge-
...„sellschaft^ als eine abgeschlossene Subseriptionsfumme
^„behandelt werden, ganz gleich, wie wenn die Subskription
„„ursprünglich nur auf den Betrag des Eingezahlte^ als ein-
„„malige Bareinlage gelautet hätte. Den alfo Antretenden
„„sind ^.uf keinen Fall die statutenmäßig zum Voraus bezo-
„„genen Verwaltungsgebühren zu vergüten. .̂ .

Aus diesem Beschlösse ist klar zu verstehen, daß von so-
fortiger beliebiger Zurückziehung der bisherigen Einlagen die
Rede nicht if^, fondern dieselben bis znm vertragsmäßigen
Ablauf der Versicherungen, und bis zur Liquidation ^er betreff
senden Gesellschaften bei der Anstalt verbleiben. Einzig find
die da to noch Vo l lberecht ig ten Subfer.benten durch
rechtzeitige schriftliche Erklärung gegen die Direktion von den
fernern Einzahlungen enthoben, ohne den in den ̂ . 18
und ^9 der Statuten vorgesehenen Rechtsnachtheileu zu unter-
liegen, resp. ihre Ansprüche auf Zinfe und Erbantheile zu
verlieren.

Subferi.^enten , welche eine solche Erklärung nicht abgeben,
find jedenfalls gehalten , ihre Beiträge innerhalb der statuten-
gemäßen Termine fort zu leisten, oder sich den erwähntem
Nachtheilen zu unterziehen.
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Um die Abfindung sowohl ...on Jahresbeiträgen al... voi..
Nichtfortsezungserklärungen den Subskribenten zu erleichtern^
können solche in einer Ortschaft einem Einzelnen eolleeti...
übertragen werden, wobei jedoch die Direktion keinerlei Vex-
autwoxtlichkeit vor de .̂ Empfange übernimmt. Sowohl dî
Einsendungen von Jahxesbeiträgeu als von Nichtfoxtfezungs^
exklärungen müssen ^...an.ixt, und alle darauf b..züg^
lichen Matri^elnummer.., wie die Adresse des V^n^
dexs (Subfex.benten) , Deutlich und be îm^.t angegeben werden

Da diese Bekanntmachung nur in den Glichen Blättern,
und nur einmal, eingerükt werden kann, so werden Oxtsvox-
steher, Beamte, Publizî en un^ P..i.̂ t..n freundlich gebeten,
in ihren Kreisen darauf aufmerksam zu m^che.^ , und wo mö^
lich U.̂ un îge^ an die Hand zu gehen.

Bex^ de^ 4. Dezember .^854.
Dê .. Direktor .̂ ex schweiz. N t̂ion^o..̂ ^^^

A. Frey.

[-] P.^remtoxifch^ Vorladung.
D

ted
uach des lezter..... Tod d.̂ n ^^zösisch^ Feldzug nach Ruß^
laud mitdachte, landesabw^end und verzollen î , so wird
derselbe oder sei^e rechtmäßige^ Ab^wwliuge aufgefordert, binnen
sechs Monaten, von heute an, v^r dem Departement des Jnnexn
des Kantons Luzern z.^ er^e^uen, oder dieser Behörde auf
andere Weise ^on ihre.̂  ....eben und ...lufeut^altsoxte .̂ euutuî
^u gebe.., wid îge..fa.ls uach ...lblauf dieser anbe .̂..umteu Frist
gedachter Augustin W.^ß todt erklärt und dessen V^rlassen^
schuft unter seine hierseitigen .̂ rbeu verth^ilt werben wird.

Luzeru, den 24. Win^exmonat 1854.
Aus Auftrag

d..s Departements des Jnneru^
J. J. Schnaxxwylex,

Reg. Kzlst.
.̂..ck....̂  .Spedition derStämpsl^scheu .......û xuck̂  .̂ .̂ ....er.̂ adê

^ .̂ e.̂
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